Ewiger Bund

B T .

Mufter KIII Gn § 7 ber Ausfithrungsverordnung).

Befundfdhein,
(Fiir nidt gewerbsmipige Shladtungen.)

¥ < 5 : 2 i m @ s e mE s § 8B [
fdlachtete Heute ein . . . . . . . .. .. Sdladtiteuerjdein Nr. . . .
Die Bejdau im lebenden Jujtande, vorgenommen am . . . . . . . . . .
.. Ubr ergab, daf dad Thier . . . . . . . . .. .. war.

Die Bejdyau im gejdhladyteten Jufjtande, borgenommen am . . . . .
.. UYr ergab, dap dad Fleijch ded Thiered ald . . . . . . . . . . . ..
zu erachten iwar,

Bu beanjtanden war: . . . . .

Fleijdybejdhauer, Thierarzt.
Sdyauamt.

NB. Der untere Theil ded Fovmulaved fann bei Sdveinen jur Eintragung ded Vefunbes ded Tvidyinen-
fhauers Denuft werben.




	Muster III (zu §. 7 der Ausführungsverordnung.) Befundschein. (Für nicht gewerbsmäßige Schlachtungen)

